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am Kapitalmarkt usw. Dabei berücksichtigt er die besondere 
Gefährlichkeit, die darin liegt, dass der Zugang zum Täterma
terial – und damit die Eröffnung eines Täterkreises – nahezu 
unbegrenzt ist. Anders als traditionelle CyberKriminalität er
fordert das Verbreiten von Fake News kaum besondere Kennt
nisse oder Fertigkeiten. Der Vergleich dieser Bestandsaufnah
me mit den Möglichkeiten des Schutzes nach geltendem Recht 
kommt zu dem Schluss, dass die bestehenden Mechanismen 
gegenüber Tätern im Internet nur lückenhaften Schutz bieten. 
So wirft das Recht zur Bekanntmachung der Verurteilung eines 
Beleidigers oder Verleumders (§ 200 StGB) die Frage auf, ob 
diese über das Internet bekannt gemacht werden darf. Ist die 
Herabwürdigung des Geschädigten im Internet geschehen, 
sieht der Autor unter dem Aspekt der Waffengleichheit kein 
Problem, eine Verurteilung auch im Netz öffentlich bekannt zu 
geben. Untersuchungen beim Kredit oder Kapitalmarktschutz 
(§§ 187, 264a StGB u. a.), Demokratieschutz (§ 107a StGB) 
oder beim Angriff auf das friedfertige Gesellschaftsklima zei
gen zwar ein prinzipiell vorhandenes strafrechtliches Reak
tionsinstrumentarium auf, das aber den Eindruck hinterlässt, 
vorhandenes wie denkbar neues Sanktionspotenzial müsse 
im Hinblick auf den Schutz des Geschädigten vor der schieren 
Quantität der Deliktauswirkungen versagen. Allerdings macht 
die Arbeit in hervorragender Weise deutlich, an welcher Stelle 
der Gesetzgeber in naher Zukunft gefordert ist. Der Dialektik 
des Autors, dass Strafbarkeitslücken ein Grund zur Besorgnis 
sind, deren Untersuchung aber auch Mut schaffen kann, ist 
vorbehaltlos zuzustimmen. (hl)
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Bei den Begriffen der Täterschaft und Teilnahme beschäftigt 
man sich hauptsächlich damit, in welcher Weise jemand bei 
der Begehung einer Straftat mitgewirkt hat. Unter den Begriff 
der Täterschaft fallen die Alleintäterschaft, die mittelbare Tä
terschaft und die Mittäterschaft; zur Teilnahme gehören An
stiftung und Beihilfe. Die Dissertation befasst sich speziell mit 
der mittelbaren Täterschaft, die als gleichwertige Form der Tä
terschaft (§ 25 Abs. 1 Alt. 1 StGB) geregelt ist und von der An
stiftung abzugrenzen ist. Hierbei begeht der Täter die Tat nicht 
selbst, sondern durch eine andere Person, die die Tat ausführt. 
Nach einem historischen Abriss, wie sich der Begriff der mit
telbaren Täterschaft entwickelt hat, arbeitet der Autor ver

schiedene Fallgruppen der Rechtsfigur des „Täters hinter dem 
Täter“ anhand verschiedener Irrtumskonstellationen heraus.
Bei dem klassischen DreiPersonenVerhältnis veranlasst der 
mittelbare Täter (Hintermann) den Tatmittler (Vordermann), 
einen Dritten zu schädigen (sog. Fremdschädigung).

Beispiel (S. 32): Der A möchte seinem Feind B „eins auswi-
schen“. Daher spiegelt er seinem eifersüchtigen Freund C vor, 
der B habe eine Affäre mit dessen Frau. Wie von A gewollt und 
vorhergesehen, glaubt ihm der C und verprügelt den B.

Daneben wird auch das ZweiPersonenVerhältnis in die Un
tersuchung einbezogen, indem der Hintermann einen Vorder
mann veranlasst, sich selbst zu schädigen (sog. Selbstschädi
gung).

Beispiel (S. 21): Arzt A möchte seinen Nebenbuhler B beseiti-
gen und sieht seine Chance gekommen, als dieser in der Praxis 
erscheint und über starke Kopfschmerzen klagt. Nach einigen 
Untersuchungen erklärt A dem B wahrheitswidrig, dass er ei-
nen Gehirntumor habe und innerhalb kurzer Zeit extrem qual-
voll sterben werde. Wie von A gehofft und gewollt, bringt sich 
B daraufhin um.

Die Beispiele verdeutlichen die Problematik des mittelbaren 
Täters, der den Tatmittler durch einen Motivirrtum zu einer 
Selbst oder Fremdschädigung veranlasst. Beim DreiPerso
nenVerhältnis ist sowohl die Strafbarkeit des Tatmittlers, der 
die Straftat begangen hat und ggf. als „Werkzeug“ benutzt 
wurde, zu prüfen als auch die Strafbarkeit des Täters hinter 
dem Täter, welcher die Tat durch Täuschung des Tatmittlers 
begangen hat und ggf. aufgrund des überlegenen Wissens 
und Wollens über die Tatherrschaft verfügte. Das Buch ist für 
Schöffinnen und Schöffen keine leichte Kost. Allerdings veran
schaulichen viele Beispielsfälle die Materie, mit der sie sich 
befassen und die sie verstehen müssen. (us)

Tobias Müller: Die Täuschung des 
Beschuldigten. Berlin: Duncker & Humblot 
2022. 276 S. (Strafrechtliche Abhandlungen; 
N. F., Bd. 304) Print-Ausg.: ISBN 978-3-428-
18519-1, € 79,90; E-Book: € 79,90
§ 136a Abs. 1 Satz 1 StPO verbietet die Täuschung des Be
schuldigten bei einer Vernehmung. Die Möglichkeiten solcher 
Täuschungen bezeichnet der Autor als nahezu grenzenlos. Sie 
können im Verheimlichen bzw. Weglassen wahrer Informatio
nen, der Behauptung falscher Tatsachen als wahr oder auch 
über Rechtsfragen (Vortäuschen der Vernehmung als Zeuge 
statt als Beschuldigter) bestehen. Eine Abgrenzung – wie nach 
der ständigen Rechtsprechung des BGH – zwischen (verbote
ner) Täuschung und (erlaubter) kriminalistischer List lehnt der 
Verfasser ab. Unter einer solchen List versteht der BGH z. B. 
das Stellen von Fangfragen oder doppeldeutige Erklärungen. 


